
Reiterhof Wieckenberg e.V.  
www.reiterhof-wieckenberg.de 

 

Beitragsordnung Reiterhof Wieckenberg e. V.      

 

§ 1 Grundsatz 

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitrags- und 

Umlageverpflichtungen der Mitglieder und kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins  

geändert werden. 

 

§ 2 Beschlüsse 

Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Mitgliedsbeitrages und die Höhe und Fälligkeit 

etwaiger Umlagen, die zur Finanzierung besonderer Vorhaben erhoben werden können. Der Vorstand 

zieht die Beiträge und Umlagen ein. 

 

§ 3 Mitgliedsbeiträge 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für 

Kinder und Jugendliche:  40 € Erwachsene:  60 €   Familien:  110 € 

 

Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend. 

* Kinder im Sinne dieser Beitragsordnung sind Mitglieder, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben. 

* Jugendliche im Sinne dieser Beitragsordnung sind Mitglieder von der Vollendung des 14. bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres sowie erwachsene Mitglieder längstens bis zur Vollendung des 21. 

Lebensjahres, die sich noch in der Ausbildung (Schule, Lehre, Studium) befinden.  

* Erwachsene im Sinne dieser Beitragsordnung sind Mitglieder, die das 18.Lebensjahr vollendet haben. 



* Familien im Sinne dieser Beitragsordnung sind gegeben, wenn entweder Eheleute oder Eltern bzw. 

ein Elternteil und ein bzw. mehrere Kinder/Jugendliche oder Geschwisterkinder ein- und derselben 

Familie Mitglied sind.  

 

Jugendliche haben dem Vorstand einen schriftlichen Ausbildungsnachweis jeweils zum Jahresbeginn - 

spätestens bis zum 1.3. - ohne besondere Aufforderung vorzulegen.  Geht der Nachweis nicht 

rechtzeitig ein und wird der erhöhte Beitrag eingezogen, erfolgt bei nachträglicher Nachweisführung 

keine Rückerstattung des zu viel gezahlten Beitrages. 

 

§ 4 Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge und Ordnungsgelder bei Zahlungsverzug 

Die Mitgliedsbeiträge sind im Voraus bis zum 31. 3. eines jeden Jahres unbar auf das folgende Konto 

zu zahlen: 

Reiterhof Wieckenberg e. V., Kontonummer: 3017344200 bei der Volksbank Südheide eG, BLZ: 257 

916 35, IBAN: DE02 2579 1635 3017 3442 00. 

Bei Mitgliedern, die am Lastschriftverfahren teilnehmen, erfolgt die Abbuchung am 31.3. eines jeden 

Jahres. Mitglieder, die nach dem 31.3 eintreten, haben den jährlichen Mitgliedsbeitrag innerhalb eines 

Monats nach Eintritt zu zahlen. 

Mitglieder, die den Jahresbeitrag nicht fristgerecht begleichen, haben ein automatisches 

Ordnungsgeld von 5,00 € zu zahlen, das sich nach der ersten Mahnung auf 10,00 € erhöht. 

 

§ 5 Regelung der Mitgliedsbeiträge bei Vereinsaustritt 

Der Austritt aus dem Verein kann nur zum Ende eines Kalenderhalbjahres schriftlich gegenüber dem 

Schatzmeister erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von 2 Monaten einzuhalten ist. Im Falle 

eines Austritts erfolgt keine Rückerstattung von bereits gezahlten Mitgliedsbeiträgen; auch eine 

Ermäßigung des Mitgliedsbeitrages findet nicht statt. 

 

 

 

 



§ 6 Inkrafttreten 

Diese Beitragsordnung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung 2013 in Kraft und bleibt solange 

bestehen, bis die Mitgliederversammlung Änderungen beschließt. 

 


